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MIGRATION

Ullrich Heilemann, Hans Dietrich von Loeffelholz, Klaus Sieveking

Möglichkeiten und Grenzen einer Arbeits-
marktsteuerung der Zuwanderung

Angesichts der aus der absehbaren Bevölkerungsentwicklung resultierenden Arbeits-
markt-„Erfordernisse" auf der einen Seite und der EU-Erweiterung mit Freizügigkeit^von
Kapital und Arbeit auf der anderen wird in Deutschland verstärkt über eine Zuwande-

rungssteuerung diskutiert1. Wie könnte sie aussehen?

Die von der Bundesregierung eingesetzte Unab-
hängige Kommission „Zuwanderung" („Süss-

muth-Kommission") hat Anfang Juli ihre Vorschläge
vorgelegt2; CDU, CSU und der DGB3 haben ebenfalls
entsprechende Überlegungen vorgestellt, und die Re-
gierung will noch in dieser Legislaturperiode ein Ge-
setzesvorhaben zur Regelung der Zuwanderung auf
den Weg bringen und abschließen.

Soweit sich die Vorschläge auf die arbeitsmarktge-
steuerte Zuwanderung beschränken, ist eine insge-
samt bemerkenswert hohe Übereinstimmung zu
registrieren. Ihnen ist aber auch gemeinsam, dass sie
weitgehend darauf verzichten, mindestens partiell Al-
ternativen und Optionen zu diskutieren; insbesondere
ignorieren sie die Struktur- und ordnungspolitischen
Grenzen einer „Feinsteuerung" der Zuwanderung. Von
einer aus ökonomischer Sicht tragfähigen Zuwande-
rungspolitik/-strategie kann aus diesen und - wie zu
zeigen ist - weiteren Gründen noch nicht die Rede
sein.

Wie viel Zuwanderung?

Die vorliegenden Projektionen zur Zuwanderung
lassen mit 100 000 bis 300000 Immigranten p.a. eine
beachtliche Bandbreite erkennen. Anders als bei öko-
nomischen Prognosen handelt es sich dabei aller-
dings um isolierte, mehr oder weniger realistische
Setzungen unter mehr oder weniger plausiblen expli-
ziten und impliziten Annahmen. Ihre Kompatibilität uri-
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schaftsforschung (RWI), Essen, und vertritt das
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an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg;
Dr. Hans Dietrich von Loeffelholz, 54, ist Abtei-
lungsleiter im RWI und Lehrbeauftragter der
Ruhr-Universität Bochum; Prof. Dr. Klaus Sieve-
king, 56, lehrt Öffentliches Recht an der Univer-
sität Bremen und ist Mitglied des dortigen Zen-
trums für Europäische Rechtspolitik (ZERP).

tereinander, vor allem aber mit der ökonomischen
oder anderen Sphären, bleibt weitgehend offen. Die-
ser im Normalfall demographischer Projektionen we-
niger problematische Aspekt ist im vorliegenden Zu-
sammenhang allerdings aus zwei Gründen kritisch:

D Erstens: Er lässt übersehen, dass langfristig
Wachstumsniveau und,-Struktur einer Volkswirtschaft
und damit auch die Arbeitskräftenachfrage - wenn
auch in Grenzen - als offen anzusehen sind. Man ver-
suche sich vorzustellen, wie die Wirtschaftsgeschich-
te der Bundesrepublik und damit der Arbeitsmarkt in
den sechziger und siebziger Jahren ausgesehen hät-
ten, wenn sich die Politik zur stärkeren Aufwertung
der D-Mark durchgerungen hätte. Neben der langfris-
tigen Entwicklung des Arbeitsangebots ist das Kapi-
talangebot und damit die Produktivitätszunahme in
beachtlichen Bandbreiten unbestimmt - in einer glo-
balisierten Ökonomie mehr denn je.

D Zweitens: Das Angebot von Arbeit (für Kapital gilt
Ähnliches) ist wesentlich von der verfolgten Zuwande-
rungspolitik abhängig - aber auch von anderen den
Arbeitsmarkt betreffenden Politiken wie der Steuer-
und wohl auch der Sozialpolitik.

1 Vgl. hierzu und dem Folgenden im Einzelnen U. H e i l e m a n n ,
H. D. von L o e f f e l h o l z , K. S i e v e k i n g : Arbeitsmarktgesteuerte
Zuwanderung - Szenarien der Zuwanderung sowie rechtliche und in-
stitutionelle Aspekte ihrer Steuerung, Schriftenreihe des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung 68, Berlin 2001 (er-
scheint demnächst).
2 Im Folgenden wird Bezug genommen auf Überlegungen der Unab-
hängigen Kommission „Zuwanderung", die in einem Berichtsentwurf
unter dem Arbeitstitel: Zuwanderung gestalten. Stand 22. Mai 2001
(im Folgenden „Süssmuth-Bericht") vorab bekannt geworden sind.
Vgl. auch H. K n a u p , C. M e s t m a c h e r : Zuwanderung: „Jedes
Steinchen umgedreht", in: Der Spiegel, Ausgabe 22 vom 25. Mai
2001, S. 22 ff.
3 Siehe o.V: Abschlussbericht der Kommission „Zuwanderung und
Integration" der CDU Deutschlands, Mimeo vom 28. April 2001; o.V.:
Thesen zur Zuwanderungspolitik - beschlossen vom Parteivorstand
der CSU am 23. April 2001 in Bayreuth, Internet-Version vom 11. Mai
2001; o.V.: Gemeinsames Positionspapier von CDU und CSU zur
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung vom 10. Mai 2001, In-
ternet-Version vom 11. Mai 2001; und o.V.: DGB hält Einwanderungs-
und Integrationsgesetz für notwendig, Pressemitteilung des DGB
vom 23. März 2001.
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MIGRATION

Die Arbeitsmarkt- und die Zuwanderungspolitik
sind im jeweiligen Zusammenhang zu formulieren und
einem Konsistenztest zu unterziehen. Dass der Ver-
zicht auf derartige Abstimmungen auch innerhalb der
Nachfrage, z.B. im Fall der Green-card-lnitiative, dies
noch nicht hatnegativ auffallen lassen, ist eher zufäl-
lig. Denn mit der allgemeinen Berufung auf „Knapp-
heiten" lassen sich für viele Branchen Zuwanderungs-
bedarfe formulieren und legitimieren, wie zu
beobachten war. Kurz: die Beziehungen sind - stär-
ker als bisher in der Öffentlichkeit diskutiert - sowohl
in kurzfristig-statischer wie in langfristig-dynamischer
Perspektive sowohl harmonischer als auch konfligie-
render Art.

Kritisch ist auch darauf hinzuweisen, dass die Pro-
jektionszeiträume von drei bis fünf Dekaden zwar den
in demographischen Abschätzungen üblichen Hori-
zonten entsprechen, aber aus ökonomischer und wirt-
schaftspolitischer Sicht erheblichen Vorbehalten un-
terliegen; die bisherigen Diskussionen lassen dies
kaum erkennen. Zuwanderungserfordernisse und
-politik unterlägen in den vergangenen 25 Jahren min-
destens drei verschiedenen Regimes (Anwerbestopp,
Familienzusammenführung und Asyl, vor allem im Ge-
folge der politischen Umwälzungen in Osteuropa),
und keiner dieser Wechsel wurde prognostiziert. Hin-
zu kommt auch hier, dass wichtige Annahmen und
beobachtete oder unterstellte Verhaltensparameter -
ungeachtet ihres Erklärungsgehaltes in der Vergan-
genheit - gesetzt und nur in weiten Grenzen als kon-
stant anzusehen sind, ohne dass sich Richtung und
Umfang ihrer Veränderung einigermaßen zuverlässig
prognostizieren lassen.

Optionen und Alternativen

Aus dem bloßen Rückgang des heimischen Ar-
beitskräfteangebotes lässt sich jedenfalls nicht
zwangsläufig ein Zuwanderungsbedarf in den disku-
tierten Größenänderungen ableiten. Als rechnerisches
Äquivalent für die Beschäftigung z.B. von 200 000
ausländischen Arbeitskräften käme' etwa die Verlän-
gerung der Arbeitszeit der Inländer um zehn Minuten
in der Woche oder acht Stunden im Jahr in Betracht,
alternativ könnte der Urlaub um einen Tag verringert
werden. Gleichbedeutend damit ist der Anstieg der
Erwerbsbeteiligung um etwa 0,5% oder um 1 % allein
der Männer bzw. der Frauen. Innerhalb einer Dekade
würde der Verzicht auf (zusätzliche) ausländische Be-
schäftigung in Deutschland eine kompensierende
Mehrarbeit der Inländer um zwei Stunden pro Woche
erfordern. Auch eine Erhöhung der Produktivität der
Erwerbstätigen um 0,5% p.a. als Folge z.B. zusätzli-

cher Investitionen in das Human- und Sachkapital
würde den bevölkerungsspezifischen Effekt des ver-
minderten Arbeitskräftepotenzials für das wirtschaftli-
che Wachstum ausgleichen. Inwieweit diese Optio-
nen, die bislang kaum angesprochen bzw. diskutiert
werden, für sich genommen oder in Kombination
kurz- wie mittelfristig oder längerfristig realistischer-
weise zu Gebote stehen, soll hier offen bleiben.

Dass eine kompensierende Zuwanderung die
Wachstums- und Fiskalperspektiven Deutschlands
erweitert, steht außer Frage. Entsprechend bedeuten
Verzicht auf bzw. Beschränkung von Zuwanderung
bereits bei statischer Betrachtung und erst Recht un-
ter Berücksichtigung der dynamischen Effekte ent-
sprechende Einbußen. Immerhin war in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika fast die Hälfte des
Wirtschaftswachstums der neunziger Jahren demo-
graphisch bedingt4.

Normativ begründete Beschränkungen der Zuwan-
derung sind auf unterschiedlichen Ebenen und in ver-
schiedenen Formen denkbar und keineswegs neu.
Neben den Höchstgrenzen der jährlichen (Netto-) Zu-
wanderung insgesamt wäre auch angebotsseitig an
bestimmte personale und persönliche Selektionskrite-
rien zu denken — auch eine Auswahl nach Herkunfts-
regionen käme in Betracht. Auf der Nachfrageseite
könnten sektorale und regionale Beschränkungen er-
folgen. Wenig Beachtung hat in der bisherigen
Diskussion die mit der Steuerung nach Kriterien
zwangsläufig verbundene Lenkung der strukturellen
Entwicklung der Volkswirtschaft gefunden. Mit der
Befriedigung der Zuwanderungsbedarfe einzelner
Branchen werden langfristig die Wirkungen marktwirt-
schaftlicher Knappheitssignale ausgeschaltet bzw.
reduziert. Die hier diskutierte Zuwanderung von
Arbeitskräften - auf welche Weise auch immer reali-
siert - läuft de facto auf eine Struktursteuerung durch
den Staat oder die beteiligten Verbände hinaus. Auch
relativ kleine jährliche Kontingente summieren sich im
Zeitablauf durchaus zu beachtlichen Größenordnun-
gen, die Wirkungen auf das heimische Arbeitskräfte-
potenzial nicht eingerechnet.
Ökonomische Determinanten der Zuwanderung

Was die ökonomischen Determinanten der Zuwan-
derung (die push- and pull-Faktoren) nach Deutsch-
land angeht, besteht im Fach weitgehend Überein-

4 Vgl. hierzu im Einzelnen U. H e i l e m a n n et al.: Der Wirtschafts-
aufschwung der Vereinigten Staaten von Amerika in den neunziger
Jahren - Rolle und Beitrag makroökonomischer Faktoren, Untersu-
chungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung 32, Essen 2000, S. 21 ff.
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Stimmung über den Katalog und die Richtung - die
Bedeutung der einzelnen Faktoren ist allerdings um-
stritten5. Neben variierenden Präferenzen und Reak-
tionen der Zuwanderer kommen dafür sowohl die (re-
lative) ökonomische Lage in den Ab- und den
Zuwanderungsländern mit den entsprechenden Lohn-
differentialen als auch die Transport- und Mobilitäts-
kosten in Frage.

Besonderes Augenmerk als Herkunftsländer ver-
dienen mit Blick auf die Erweiterung der EU natur-
gemäß die osteuropäischen Staaten, wobei sich ihre
demographische Entwicklung der Westeuropas ten-
denziell annähert. In mittlerer Sicht dürfte das Zuwan-
derungspotenzial aus ökonomischen Gründen Ein-
schränkungen erfahren, da damit zu rechnen ist, dass
der Aufhol- und Umstrukturierungsprozess dort die in-
terne Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften er-
höhen wird. In weltweiter Perspektive dürfte das Zu-
wanderungsangebot allerdings als unbegrenzt
anzusehen sein, mit Blick auf die EU-Länder und Ost-
europa allerdings nur ca. 150000 bis 300000 Perso-
nen p.a. ausmachen6, um die dann die EU-Staaten mit
„klassischen" Einwanderungsländern, wie den USA
und Kanada, konkurrieren.

- Zuwanderungsbedarfe und -Potenziale

Die deutsche Migrationsgeschichte seit Ende des
II. Weltkriegs, die Erweiterung der EU nach Osteuropa
und die weitere Integration des europäischen Wirt-
schaftsraums lassen auch für die Zukunft beträchtli-
che Wanderungsbewegungen nach - und aus -
Deutschland erwarten. Hinzu kommen die Lage
Deutschlands in der Mitte Europas mit mehr Nach-

5 Vgl. z.B. die Arbeiten von T. B o e r i , H. B r ü c k e r : Thelmpactof
Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in the EU
Member States, DIW, CERR FIEF, IGIER, HIS, Berlin, Mailand 2000;
H.-W. Sinn et al.: EU-Erweiterung und Arbeitskräftemigration: We-
ge zu einer schrittweisen Annäherung der Arbeitsmärkte, Studie des
Ifo-Instituts im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung, München 2000, S. 15 ff.; und H. Werner : Wirtschaftliche
Integration und Arbeitskräftewanderungen in der EU, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte, Ausgabe B8/2001, S. 11-19.

barn als alle anderen EU-Staaten und die absehbare
demographische Alterung und Schrumpfung: Ohne
Zuwanderung wird in der jüngsten Bevölkerungspro-
jektion des Statistischen Bundesamts („Kontrollvari-
ante") ein Rückgang der Bevölkerung von 82 Mill.
2000 auf 59 Mill. 2050 geschätzt7.-Die amtliche Pro-
jektion rechnet unterschiedliche Wanderungsvarian-
ten mit mehr oder weniger hohen, gesetzten Netto-
Zuwanderungen von Ausländern und mit abnehmen-
den Salden bei Deutschen durch (vgl. Tabelle 1). Die
Varianten erscheinen insgesamt als eher zurückhal-
tend; andere Vorausberechnungen orientieren sich
stärker an den Trends in der jüngeren Vergangenheit
und lassen für die nächsten 50 Jahre bis zu 300 000
Zuwanderern p.a. erwarten8.

Projektionen des Statistischen Bundesamts

Alle Projektionen des Statistischen Bundesamts
beinhalten eine mehr oder weniger starke Schrump-
fung der Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Al-

6 Vgl. auch Osteueropa-Institut München: Direktinvestitionen in Ost-
europa und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Deutschland,
Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen (Bear-
beiter: B. D ie t z , A. P r o t s e n k o , V. V i n c e n t z ) , Working Paper
229, -München 2000, S. 39 ff.
7 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Bevölkerungsentwicklung
Deutschlands bis 2050, 9. Koordinierte Bevölkerungsvorausberech-
nung, Wiesbaden 2000, CD-Rom-Version.
8 Die erheblichen Spannbreiten reflektieren die hohen Unsicherheits-
margen derartiger Projektionen. Sie werden auch daran deutlich,
dass die aktuelle amtliche Projektion die vergleichbaren Ergebnisse
der vorhergehenden (8. koordinierte Bevölkerungsvorausberech-
nung), die auf der Basis der Bevölkerung vom 31.12.1992 erstellt
wurde, beträchtlich übertrifft. Wegen einer höheren Basis aufgrund
der starken Zuwanderungen bis 1995 werden jetzt für das Jahr 2030
ohne Zuwanderung 71 Mill. Einwohner in Deutschland statt 67 Mill.
geschätzt. Ähnlich starke Abweichungen ergeben sich in den USA in-
folge der erheblichen Zuwanderung Ende der achtziger und Anfang
der neunziger Jahre. Sie führte dazu, dass die Einwohnerzahl in amt-
lichen Bevölkerungsprojektionen für das Jahr 2025, die 1998 durch-
geführt wurden, je nach Fertilitäts- und Mortalitätsannahmen um 24
bis 34 Mill. Personen höher lag als in den Vorausschätzungen von
1983; siehe im Einzelnen US-Bureau of Census: Statistical Abstract
of the United States 1983, Washington, DC 1983, S. 8; und dass.:
Statistical Abstract of the United States 1998, Washington, DC 1998,
S. 9.
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Welches Risiko darf ein Bankmitarbeiter Thomas Laskos

bei der Kreditvergabe eingehen?

Ein zu hohes Risiko führt zur Untreue

zu Lasten seiner Bank. Das Buch gibt

eine Orientierungshilfe.

Die Strafbarkeit wegen
Untreue bei der Kreditvergabe
2001, 228 S.,brosch.,
76- DM, 67- sFr,
ISBN 3-7890-7205-2
(Schriftenreihe Deutsche Strafverteidiger e.V.,
Bd. 21)

N O M O S Verlagsgesellschaft • 76520 Baden-Baden • Fax (0 72 21) 21 04-43 • nomos@nomos.de

382 WIRTSCHAFTSDIENST 2001/VII



MIGRATION

Tabelle 1
Wanderungssalden in der 9. koordinierten

Bevölkerungsvorausberechnung
des Statistischen Bundesamts

(1998 bis 2050)

Jahr

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009-
2050

insge-
samt

ausländische Bevölkerung

0

50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

jähr-lich
0

50 000

Varianten

1

50 000
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
jährlich
100 000

5 050 000

2/2a1

50 000
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
jährlich
200 000

9 550 000

deutsche
Bevölkerung

Jahr

1998
1999

-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

• 2008
2009

2010-2019

2020-2029

2030-2039

ab 2040

insge-
samt

80 000
70 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
40 000

Jährlich
30 000
jährlich
15 000
jährlich

5 000
jährlich

o
1 110 000

1Die Variante 2a unterscheidet sich von der Variante 2 durch eine wei-
tere Erhöhung der Lebenserwartung.
Que l l e : Eigene Darstellung nach Angaben in Statistisches Bundes-
amt (Hrsg.): Bevölkerungsentwicklung Deutschlands bis 2050, 9. Ko-
ordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Wiesbaden 2000.

ter, d.h. von 15 bis unter 65 Jahren9. Sie verringert sich
in der (aktuellen) „Kontrollvariante" bis 2030 um fast
13 Mill. auf 42,6 Mill.; dabei nimmt die Zahl der Er-
werbspersonen mit Abschlüssen im Tertiärbereich
(z.B. Hochschul- und Fachhochschulabschluss und
Ähnliches) unter der Voraussetzung konstanter Ab-
schlussstrukturen10 um 1,5 Mill. ab. Auch bei der „ex-
pansiven" Variante (2a) geht die Anzahl der Erwerbs-
personen noch um 8 Mill. Personen auf 47,7 Mill.
zurück, darunter 900000 mit den genannten Ab-
schlüssen.

9 Diese Abgrenzung weicht aus statistisch-prognostischen Gründen
vom Erwerbspersonenpotenzial nach den Konventionen der Arbeits-
marktforschung ab, nach denen es nur die tatsächlichen Erwerbsper-
sonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) gegebenenfalls zuzüglich der
Stillen Reserve umfasst. Der Unterschied beträgt je nach Definition
der Stillen Reserve am Beginn des Betrachtungszeitraums bis zu 15
Mill. Personen, die sich z.B. im Bildungssystem als Schüler, Auszubil-
dende und Studenten, in der Kinderbetreuung oder vor dem 65. Le-
bensjahr im Ruhestand befinden. Die Differenz zwischen den unter-
schiedlichen Definitionen des Erwerbspersonenpotenzials betrifft
also c.p. nur das absolute Ausmaß des demographisch bedingten
Rückgangs in der Zukunft, nicht das relative. Im Einzelnen vgl.
B. Hof : Szenarien zur Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials in
Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Ausgabe B 8/2001,
S. 20-30.
10 Dabei wurden die Strukturen von 1996 aus Bundesministerium für
Bildung und Forschung (Hrsg.): Grund- und Strukturdaten 1998/99,
Bonn 1999, S. 419, zugrunde gelegt.

Bei der Bestimmung der effektiven Arbeitsnachfra-
ge ist zu berücksichtigen, dass die durchschnittliche
Zahl der Arbeitslosen im Jahr 2000 3,9 Mill. betrug
und etwa 1,6,Mill. Menschen zur Stillen Reserve (im
engeren Sinne) zu rechnen sind11. Unterstellt man,
dass bei einem Wachstumspfad für das BIP bzw.
einem Produktivitätsanstieg von 2 bis 21/2% p.a. die
Arbeitskräftenachfrage aufgrund eines unveränderten
Arbeitsvolumens während der nächsten 30 Jahre
weitgehend konstant bleibt (35 Mill.)12 und dass der
Rückgang des Arbeitskräfteangebots zu zwei Dritteln
durch einen Abbau der Arbeitslosigkeit und zu einem
Drittel durch eine Verminderung der Stillen Reserve
ausgeglichen wird, so wäre - rein rechnerisch - der
Arbeitsmarkt ohne Zuwanderungen bei konstantem
Erwerbsverhalten zwischen 2008 und 201013 „ausge-
glichen"; bei erhöhter Erwerbsquote um ca. 1 Pro-
zentpunkt erfolgte der „Ausgleich" etwa ein Jahrfünft,
bei Zuwanderung gemäß oberer Variante des Statisti-
schen Bundesamts (2a) zehn Jahre später (2020). Ei-
ne Wachstumsbeschleunigung und erhöhte Nachfra-
ge nach Arbeitskräften verkürzte die Zeit bis zum
Ausgleich noch um einige Jahre. Umgekehrt führte ein
um einen halben Prozentpunkt pro Jahr schwächeres
Wachstum auch bis 2020 nicht zu einem ausgegliche-
nen Arbeitsmarkt - von den Konsequenzen für die
Einkommen und die sozialen Sicherungssysteme
ganz abgesehen. Als wie „sicher" im Einzelnen diese
Projektionen und mögliche Alternativen anzusehen
sind - an einer Arbeitsmigration, die die sich früher
oder später abzeichnenden Lücken schließt, führt kein
Weg vorbei.

Kennzeichnend für die demographischen Berech-
nungen des Statistischen Bundesamtes und anderer
ist, dass es sich bei ihnen vor allem um mittel- und
langfristige Aussagen handelt und neben der Nachfra-
ge auch das Zuwanderungsangebot mit ins Bild zu
nehmen ist.

11 Zur Stillen Reserve im engeren Sinne werden beschäftigungslose
Menschen gezählt, die Arbeit suchen, aber nicht als Arbeitslose regi-
striert sind oder die bei besserer Arbeitsmarktsituation auf diesem
präsent wären. Wird diese Personengruppe um die Personen im Vor-
ruhestand und in AFG-Vollzeit-Bildungsmaßnahmen ergänzt, spricht
man von der Stillen Reserve im weiteren Sinne.
12 Misst man die Arbeitskräftenachfrage vereinfacht anhand der Zahl
der Erwerbstätigen, so ergibt sich für das frühere Bundesgebiet mit
wenigen Ausnahmen sogar eine leicht steigende Tendenz; zwischen
1970 und 1994 stieg dort die Zahl der Erwerbstätigen von 26,7 auf
28,3 Mill., was allerdings zum Teil auf die Zunahme der Teilzeitar-
beitsplätze zurückzuführen ist.
13 Auch nach den Prognosen des IAB und der Prognos AG (vgl. U.-W.
B a c h : Arbeitslosigkeit - eine Schande für eine sozial verfasste
Gesellschaft, in: Soziale Sicherheit 45(1996), S. 178 ff.) ist ohne Zu-
wanderungen ab dem Jahr 2010 mit einem ausgeglichenen Arbeits-
markt zu rechnen, wobei zwischen 1994 und 2010 eine Zunahme der
Erwerbstätigen, also der Arbeitskräftenachfrage, im früheren Bundes-
gebiet um insgesamt 8,0% (2,7 Mill.) unterstellt wurde.

WIRTSCHAFTSDIENST 2001/VII 383



MIGRATION

Abschätzung des Migrationspotenzials

Empirische Abschätzungen des (Netto-) Migrati-
onspotenzials bei Arbeitnehmerfreizügigkeit im Zuge
der Osterweiterung der EU14 kommen aufgrund unter-
schiedlicher Annahmen bezüglich der (relativen) Wirt-
schafts- und Beschäftigungsentwicklung in den Ziel-
und Herkunftsländern von Arbeitsmigranten, unter-
schiedlicher Hypothesen bezüglich des Verhaltens
von potenziellen Zuwanderern und aufgrund divergie-
render Zeithorizonte zu sehr unterschiedlichen Ergeb-
nissen15.

Aktuelle Arbeiten und Diskussionen im Lichte der
Süderweiterung der EU in den achtziger Jahren mit
entsprechend langen Übergangsfristen für die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit, welche auch in Bezug auf die
neuen Beitrittsländer erwartet werden können, deuten
auf moderate Entwicklungen hin16. Jedenfalls spielte
bisher die EU-Binnenwanderung eine vergleichsweise
geringe Rolle, möglicherweise auch deshalb, weil auf-
grund gesunkener Transport- und Kommunikations-
kosten in vielen Fällen das Pendeln von Arbeitskräften
vor allem in Grenzregionen - auch aufgrund der
Dienstleistungsfreiheit - bzw. die internationale „Tele-
arbeit" Zuwanderungen ersetzt hat.

Unmittelbar nach Verwirklichung der vollen Arbeit-
nehmerfreizügigkeit zwischen der EU und den osteu-
ropäischen Beitrittsstaaten könnten 335 000 Perso-
nen p.a. nach Westeuropa kommen, darunter allein
220 000 nach Deutschland. Die Zahl dürfte sich inner-
halb einer Dekade etwa auf die Hälfte verringern, für
Deutschland auf ca. 100000 Personen. Nach anderen
Einschätzungen17 ist in einem Zeitraum von 15 Jahren
nach Beitritt in die EU und Herstellung voller Arbeit-
nehmerfreizügigkeit je nach Einkommenskonvergenz
mit Westeuropa ,ein Wanderungspotenzial für
Deutschland von jahresdurchschnittlich ca. 200000
bis 270000 Personen zu erwarten.

Unter Berücksichtigung eines demographisch
bedingten „Bedarfs" zwischen jährlich 100000 und

14 Vgl. zusammenfassend W. Qua isse r et al.: Die Osterweiterung
der Europäischen Union. Konsequenzen für Wohlstand und Beschäf-
tigung in Europa, Gutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2000,
S. 117 ff.
15 Diese beruhen zum Teil auf Migrationsmodellen, zum Teil auf sek-
torspezifischen Gravitationsansätzen von Chenery/Lewis unter
Berücksichtigung der internen Nachfrage und des Wettbewerbs nach
bzw. um Arbeitskräfte im Strukturwandel der Volkswirtschaften vom
primären und sekundären zürn tertiären Sektor; vgl. R. D ö h r n ,
U. H e i l e m a n n : TheChenery Hypothesis and Structural Change in
Eastern Europe, in: Economics of Transition 4, 1996, S. 411 ff. Ande-
re Untersuchungen stützen sich, ausgehend von bisherigen interna-
tionalen Wanderungserfahrungen, sowohl auf Plausibilitätsrechnun-
gen als auch auf Befragungsergebnisse.
16 Siehe T. B o e r i , H. B rücke r , a.a.O.; und H. Werner , a.a.O.
17 Vgl. H.-W. Sinn et al., a.a.O.

200 000 Immigranten, wovon heute weniger als
100000 „unabweisbar" zuwandern (z.B. EU- bzw. Fa-
milienangehörige), ergibt sich zumindest in diesem
Jahrzehnt die Notwendigkeit einer Kontingentierung
der Zuwanderung aus den MOE-Betrittsländern. Die
von der „Süssmuth-Kommission" genannten Kontin-
gente von „probeweise" nach einem Punktesystem
bzw. bei Engpässen festgelegten jeweils 20000 Ar-
beitskräften erscheinen demgegenüber als entschie-
den zu gering18. Nicht nur, dass der weit überwiegen-
de Teil des skizzierten Wanderungspotenzials auf
absehbare Zeit aus Deutschland ausgeschlossen
bleibt, diese relativ niedrig angesetzten Kontingente,
von denen das letztere („Engpassarbeitskräfte") wie-
derum dem in der bisherigen Anwerbepolitik geschei-
teren Rotationsprinzip unterliegt, widersprechen auch
den in der aktuellen Rentenpolitik zur Stabilisierung
des Beitragssatzes mittelfristig unterstellten Wande-
rungen von jährlich 100000 bis 200000 Zuwande-
rern19.

Beherrschbare Probleme

Die aus der Differenz von Zuwanderungsangebot
und -nachfrage resultierenden Probleme erscheinen
insofern als beherrschbar, weil sie sich vor allem in
den nächsten acht bis zehn Jahren stellen - einem
Zeitraum, in dem bis zur Gewährung der vollen Frei-
zügigkeit für die Beitrittsländer Übergangsregeln grei-
fen dürften; wenn volle Freizügigkeit gilt, dürfte ange-
botsr wie nachfragebedingt eine Entspannung
einsetzen. Denn, die Annäherung der Beitrittsländer an
das durchschnittliche EU-Einkommensniveau - vor. al-
lem was die realen Lebensbedingungen angeht -
dürfte dann weiter fortgeschritten sein, wenn man bei
den Löhnen eine ähnliche Entwicklung wie bei der
Produktivität - auch in Anknüpfung an den Anglei-
chungsprozess in Griechenland, Spanien und Portu-
gal - unterstellt. Dies wird den Wanderungen auch
nach Deutschland damit etliches von ihrer gegenwär-
tigen Attraktivität nehmen.

Ende dieses Jahrzehnts wird sich in Deutschland
der Zuwanderungsbedarf nachhaltig erhöhen, und
das Wanderungsangebot aus den Beitrittsländern
dürfte dann erheblich sinken. Handlungsbedarf zur
Regelung der Zuwanderung aus den neuen Beitritts-
länder besteht daher vor allem für den Zeitraum bis
2010 - und dies gilt aus deutscher Perspektive glück-
licherweise auch für die Handlungsmöglichkeiten in

18 Siehe „Süssmuth-Bericht", a.a.O., S. 247 ff.
19 Vgl. Unterrichtung durch die Bundesregierung, Sondergutachten
des Sozialbeirats zur Rentenreform, Bundestags-Drucksache
14/5394 vom 13. 2. 2001, Berlin 2001, S. 7. Die Annahmen orientie-
ren sich an den Varianten 2 und 2a der amtlichen Bevölkerungsvor-
ausschätzung (siehe Tabelle 1). .

384 WIRTSCHAFTSDIENST 2001/VII



MIGRATION

Gestalt möglicher Übergangslösungen, wie sie sich
jetzt im Rahmen der Verhandlungen zur EU-Osterwei-
terung abzeichnen. Kurz: Zuwanderungssteuerung ist
unter den gemachten Annahmen nötig - Kontingen-
tierung eines wesentlichen Teils der Migration in einer
Übergangsphase bis ca. 2010 möglich.

Dass es ungeachtet des Ausgleichs insgesamt in
sektoraler, qualifikatorischer und regionaler Hinsicht
aus vielerlei Gründen durchaus zu Ungleichgewichten
kommen kann, liegt auf der Hand. Zwar spricht aus
heutiger Sicht vieles dafür, dass sich auf absehbare
Zeit vor allem bei den mittleren und höheren Qualifi-
kationen eine Lücke von Angebot und Nachfrage er-
gibt. Mittel- und langfristig ist das Bild aufgrund kom-
pensierender Reaktionen auf der Angebots- wie auf
der Nachfrageseite - wie erwähnt - sehr viel offener.
Immerhin ist ja durchaus unbestimmt, ob zukünftig
mehr Gartenarchitekten oder Gärtner gebraucht wer-
den (Krugman).

Geht man davon aus, dass die weitere Branchen-
entwicklung in Deutschland - wie in der Vergangen-
heit - bei deutschen und (noch stärker) bei ausländi-
schen Arbeitskräften zu einem Abbau von Industrie-
arbeitsplätzen und von Tätigkeiten mit geringen Quali-
fikationsanforderungen20 sowie zu einem zusätzlichen
Bedarf an höher und hochqualifizierten Arbeitskräften
führt21, ist c.p. ein zunehmender Mismatch zwischen
Anforderungen und Angebot zu erwarten. Dies hat
Konsequenzen nicht nur für die Arbeitsmarktintegrati-
on ansässiger ausländischer Arbeitskräfte22, sondern
auch für die Konzipierung einer arbeitsmarktgesteuer-
ten Zuwanderungspolitik.

Ökonomische Implikationen

Unterstellt man ein mittleres bis hohes Qualifika-
tionsniveau bzw. Arbeitseinkommen der „neuen",
über ein Punktesystem zugelassenen Arbeitsmigran-
ten von 50 000 bis 100 000 DM p.a., lassen 20 000 bis
50000 Zuwanderer, wie sie die „Süssmuth-Kommissi-

20 Vgl. I. We id i g et al.: Arbeitslandschaft der Zukunft, Quantitative
Projektion der Tätigkeiten, in: Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung 213, Nürnberg 1998, S. 26 ff.
21 Dies zeigen die Diskussionen um die sogenannte Green card-lnitia-
tive der Bundesregierung und die Parallelen auch in allen anderen
hochindustrialisierten Ländern, wie den Vereinigten Staaten, wo die
Anzahl der entsprechenden Arbeitserlaubnisse für Immigranten mit
jährlich 200 000 für die nächsten drei Jahre binnen Jahresfrist mehr
als verdoppelt werden soll.
22 Vgl. im Einzelnen dazu Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirt-
schaftsforschung: Berufliche Integration ausländischer Zuwanderer,
Gutachten im Auftrag der Unabhängigen Kommission „Zuwande-
rung" beim Bundesminister des Innern (Projektleiter: H. D. von Lo -
e f f e l h o l z , Bearbeiter: Peter H e r n o I d ) , Essen 2001, S. 53 ff. Zu
den Belastungen der Nichtintegration ausländischer Arbeitskräfte vgl.
H. D. von L o e f f e l h o l z : Kosten der Nichtintegration ausländischer
Zuwanderer, in: Beihefte zur Konjunkturpolitik 52, 2001 (erscheint
demnächst).

on" pro Jahr anstrebt, ein zusätzliches (reales) BIP
von bis zu 0,1 %, 35 000 mehr Beschäftigte bzw. einen
Fiskal-Überschuss der zusätzlichen Staatseinnahmen
über die -ausgaben von bis zu 2,5 Mrd. DM p.a. er-
warten23. Das gesamtwirtschaftliche Lohnniveau wird
dadurch nicht beeinflusst, was partielle sektorale oder
regionale Wirkungen nicht ausschließt.

Besonders schwer sind die Effekte auf den Struk-
turwandel abzuschätzen. Vieles spricht dafür, dass ei-
ne Zuwanderung in den oberen Qualifikationsseg-
menten des Arbeitsmarktes die Tertiarisierung der
Wirtschaft der Bundesrepublik fördert, das Produkti-
vitätswachstum beschleunigt und ansässigen „kom-
plementären" Arbeitskräften zusätzliche Beschäfti-
gungschancen eröffnet. Auch hier sind allerdings
negative Signale für das heimische Potenzial nicht
ausgeschlossen.

Zwar ist nicht in allen Teilbereichen und vor allen
Dingen nicht auf lange Sicht eine Überwindung auf-
tretender Personalknappheiten in gleicher Weise zu
erwarten, aber Zahl und Anteil dieser Sektoren halten
sich in engen Grenzen. Auch auf der Seite des Zu-
wanderungsangebots ist zwischen den kurz-, mittel-
und langfristigen Wirkungen zu unterscheiden, wobei
die Probleme wohl eher im unteren Arbeitsmarktseg-
ment zu sehen sind, die außerhalb der genannten
Kontingente nach Deutschland zuwandern werden:
denn die Erwartung, dass diese und vor allem ihre

' Kinder gewissermaßen automatisch die erforderliche
Partizipation am Arbeitsmarkt und am Schul- und
Ausbildungswesen erreichen, erfüllte sich bislang je-
denfalls nicht (vgl. Tabelle 2).

Zuwanderungsstrategien und -kriterien

Soll die Zuwanderung die gewünschten Wachs-
tumswirkungen zeitigen, wird sie nach übereinstim-
mender Einschätzung eine über die simple Beschrän-
kung bzw. Kontingentierung hinausgehende Steue-
rung erfahren müssen. Sinnvollerweise sollte diese in
eine umfassende, langfristige und konsistente Strate-
gie und Politik eingebunden sein. Letztere zeichnet
sich gegenwärtig noch nicht ab. Eine „Zuwande-
rungspolitik auf Zuruf", wie sie für die EDV-Branche
angesichts ihrer aktuellen Personal-„bedürfnisse" for-
muliert und praktiziert wird, genügt aus mehreren
Gründen nicht, unter anderem auch deshalb nicht,
weil sie nach wie vor mehr auf temporäre als auf dau-
erhafte Zuwanderung setzt.

23Vgl. dazu U. H e i l e m a n n , H. D. von L o e f f e l h o l z : Beträchtli-
che Rendite. Arbeitsmarkteffekte und fiskalische sowie wachstums-
politische Implikationen der Zuwanderung von IT-Experten (green
card-lnitiative), in: Wirtschaftswoche 2000.(22), S. 25.
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Tabelle 2
Ausländische und deutsche Erwerbstätige nach

der Stellung im Beruf
(Anteil in %)

Ungelernte Arbeiter
Angelernte Arbeiter
Facharbeiter und Meister
Angestellte
Selbstständige
Beamte

Ausländer
1984

22
36
18
14
7
2

1999
Deutsche

1984

Beschäftigte insgesamt

• 1 1

39
20
24

6
1

5
12
17
42
14
10

1999

4
10
20
50
10
6

Beschäftigte im Alter von 18 bis unter 25 Jahre

Ungelernte Arbeiter 31 13 9 7
Angelernte Arbeiter 27 24 11 8
Facharbeiter und Meister 23 22 24 24
Angestellte 16 41 45 53
Selbstständige 2 1 3 2
Beamte 1 0 8 6

Que l l e ; Eigene Berechnungen nach Ergebnissen des Sozioökono-
mischen Panels (SOEP), 1. und 16. Welle.

Auch bei den zitierten Vorschlägen ist nicht ohne
Weiteres erkennbar, ob sie die dauerhafte Zuwande-
rung im Auge haben. Zumindest sprechen indirekt die
z.B. von der „Süssmuth-Kommission" vorgeschla-
genen Kontingente nicht dafür. Trotz ihrer vielfältigen
Hinweise auf die längerfristige demographische Ent-
wicklung in Deutschland und die Herausforderung der
EU-Osterweiterung orientieren sich die Vorschläge of-
fenbar mehr an dem kurzfristig als „verkraftbar" ange-
sehenen Bedarf denn an dem mittel- und langfristig
erforderlichen, zumal auch die Alternativen und Optio-
nen völlig ausgeblendet werden.

Abschied vom Rotationsprinzip

Mit Recht zielen die vorgeschlagenen Steuerungs-
kriterien auf eine möglichst rasche und dauerhafte In-
tegration der Zuwanderer in den Arbeitsmarkt, was
zwangsläufig den Abschied vom Rotationsprinzip be-
deutet. An erster Stelle möglicher Kriterien steht na-
turgemäß das Alter: Die Zuwanderer sollten zwischen
20 und etwa 40 Jahre alt sein. In diesem Alter sind,
unabhängig von der Qualifikation, ihre Arbeitsmarkt-
chancen - auch wegen geringer gesundheitlicher Ri-
siken - am höchsten; berufliche Weiterqualifikationen
seitens des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers ren-
tieren sich am besten, und die sektorale wie die re-
gionale Mobilität dürften am höchsten sein. Zweites
Kriterium ist eine abgeschlossene Schul- und Berufs-
ausbildung; sie beeinflusst den Erfolg am Arbeits-
markt und ist wichtig für die Vermeidung von Arbeits-

losigkeit, die seit längerem unter Ausländern aus qua-
lifikatorischen sowie konjunkturellen und sektoralen
Gründen doppelt so hoch ist wie unter Deutschen.
Der Erfolg setzt auch Sprach- und EDV-Kenntnisse
voraus, einem dritten Kriterium, wobei Kenntnisse der
englischen Sprache diesen wahrscheinlicher werden
lassen. Explizit sektorale, berufliche und regionale
Mobilität und die Bereitschaft zu selbständiger Tätig-
keit wären hinzuzufügen24. Damit kommen allerdings
persönlichkeitsorientierte Merkmale, wie Motivation,
Einsatzfreude und Ähnliches, ins Spiel, die erhebliche
Probleme der Ex-ante-Überprüfung stellen.

Insgesamt lassen sich diese Kriterien mit Blick auf
den Arbeitsmarkterfolg noch verschärfen, jedoch ist
damit in zunehmendem Maße - wie erwähnt - eine
Lenkung der Wirtschaftsstruktur verbunden. Hinzu
kommt, dass mit ihrer Verschärfung zwangsläufig eine
Einengung des Zuwanderungsangebotes und ein
erheblicher internationaler Wettbewerb um diese Kräf-
te einhergehen. Auch unter den genannten Kriterien,
die schon in der Vergangenheit zumindest partiell und
implizit bei der Rekrutierung ausländischer Arbeits-
kräfte zugrunde gelegt wurden, dürfte eine Zuwande-
rung von bis zu 200000 pro Jahr kein allzu großes In-
tegrationsproblem darstellen. Eine erhebliche Einen-
gung des Angebots erfolgt durch die Kriterien
„Sprach- und'EDV-Kenntnisse" - mittelfristig lassen
sich diese Schwierigkeiten jedoch durchaus überwin-
den, wie ein Blick auf andere Länder zeigt. Außer Fra-
ge steht freilich, dass die Abwanderung dieses Poten-
zials die betroffenen Länder vor erhebliche wachs-
tumspolitische und fiskalische Probleme - durch
Verlust und Finanzierung von Humankapital (brain
drain25) - stellen dürfte.

Kriterienausgestaltung noch offen

So wenig strittig diese Kriterien an sich sind, ihre
Formulierungen im Einzelnen, ihre Gewichtung und ih-
re Überprüfung sind noch weitgehend unbestimmt.
„Kenntnisse der deutschen Sprache" lassen ebenso
wie z.B. „Schulabschluss und Berufsausbildung" ei-
nen weiten Interpretationsspielraum zu und bieten da-
mit Ansatzpunkte für erhebliche Selektionen. Abgese-
hen davon, dass der Zeitpunkt der Erfüllung eine
wichtige Rolle spielt bzw. - auch mit Blick auf die Er-
fahrungen in anderen Ländern, wie in den Niederlan-

24Vgl. dazu im Einzelnen auch U. H e i l e m a n n , H. D. von Loef -
f e l h o l z , K. S i e v e k i n g , a.a.O.
25Vgl. T. S t r a u b h a a r : International Mobility of Highly Skilied:
Brain Gain, Brain Drain or Brain Exchange, HWWA Discussion Paper
88, HWWA, Hamburg 2000.
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den - festzulegen ist, inwieweit der Zuwanderer, sein
Arbeitgeber oder der Steuerzahler gegebenenfalls für
entsprechende, nicht unbedeutende Kosten eines
späteren Erwerbs der Kenntnisse aufzukommen hat,
gehen Selektionswirkungen selbstverständlich auch
von den Gewichtungen der Kriterien aus.

Die von der „Süssmuth-Kommission" vorgeschla-
genen jeweils maximal 20 Punkte für Alter, Ausbildung
und Deutschkenntnisse und je 15 für Berufserfahrung
und Integrationschancen bei maximal erreichbaren
100 Punkten implizieren letztendlich eine Bevorzu-
gung hoch qualifizierter Arbeitsmigranten mit Sprach-
kenntnissen; sie tragen zwar den negativen Erfahrun-
gen mit den Integrationsdefiziten der bisherigen
Zuwanderer Rechnung, bedeuten allerdings Struktur-
steuerung - im Übrigen stärker als in den USA, wo je-
weils ca. ein Drittel entsprechender Visa auf hoch,
mittel und gering Qualifizierte entfallen.

Institutionelle Voraussetzungen einer Steuerung

Kontingentierung und kriterienbasierte Selektion
der Zuwanderung haben notwendiger Weise Konse-
quenzen für den rechtlichen und institutionellen Rah-
men der Zuwanderung. Die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen der diesbezüglichen bundesdeutschen
Gesetzgebung sind bisher kaum überschaubar und
lassen kein (einheitliches) Zuwanderungskonzept er-
kennen. Nachdem das neue Staatsangehörigkeits-
recht von 1999 bereits den Paradigmenwechsel vom
Nicht-Einwanderungsland hin zum Einwanderungs-
land vollzogen hat, muss der Gesetzgeber das beste-
hende System eines generellen Anwerbestopps, von
dem nur in Ausnahmefällen abgewichen werden darf,
zu Gunsten einer gewünschten, gleichwohl gesteuer-
ten Zuwanderung aufgeben. Es erscheint nunmehr
der Erlass einer klaren, an einer nach juristisch hand-
habbaren Kriterien orientierten Zuwanderungsrege-
lung dringlich, bei der der Zusammenhang von Ein-
wanderung und Integration gewahrt wird. Diese
Gesetzgebung könnte der Unterscheidung nach ver-
fassungsrechtlich und gesetzlich gebotenen, politisch
und humanitär gewünschten und erforderlichen sowie
ökonomisch begründeten Gesichtspunkten folgen;
dementsprechend wären die gegebenen und neu zu
treffenden Regelungskomplexe neu zuzuordnen.

Im Hinblick auf ökonomisch motivierte Zuwande-
rung aus Staaten außerhalb der EU erscheinen recht-
lich verbindliche Zulassungsvoraussetzungen möglich
und können im Hinblick auf die Gestaltungsfreiheit
des Gesetzgebers unter Berücksichtigung internatio-
nal- und europarechtlicher Maßgaben auch rechtsver-
bindlich festgelegt werden. Ungeachtet etwaiger ord-

nungspolitischer Bedenken, bestimmte, eventuell
auch graduell abgestufte Bedingungen an die Ein-
wanderung zu knüpfen, bestehen gegenüber der
Nachweispflicht einzelner Eignungsvoraussetzungen
wie Gesundheit oder Qualifikation oder gegenüber ei-
ner im Vorwege vertraglich vereinbarten Bereitschaft,
sich zum Erwerb bestimmter Qualifikationen zu ver-
pflichten, keine verfassungsrechtlich durchgreifenden
Bedenken. Rechtlich zulässig sind insbesondere die
Festlegung bestimmter Altersgrenzen, das Vorliegen
bestimmter schulischer, berufsausbildungsbezogener
oder besonderer sprachlicher und fachlicher Qualifi-
kationen und Kompetenzen, die Integrationsbereit-
schaft oder die regionale und nationale Herkunft.

Institutionen und Kompetenzen festlegen

Maßgeblich für die Entwicklung eines noch festzu-
legenden Einwanderungskonzepts ist nicht nur die
politische Entscheidung über die Bedingungen und
Ziele, sondern auch über die Festlegung von Institu-
tionen und Kompetenzen, in deren Rahmen Inhalte
und Strategien für die Durchsetzung des Konzepts
verwirklicht werden können. Nach Vorstellungen der
„Süssmuth-Kommission" könnte dies z.B. in einem
jährlich zu erstellenden und an demographischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen, der Lage der Wirt-
schaft und des Arbeitsmarkts sowie am sonstigen Zu-
wanderungsgeschehen ausgerichteten Zuwande-
rungsplan festgelegt werden, der rechtlich verbindlich
gemacht würde und in dem unter anderem Obergren-
zen für befristete und dauerhafte Zuwanderung im
Bereich der arbeitsmarktorientierten Immigration für
das kommende Jahr genannt würden. Darüber hinaus
empfiehlt die Kommission den Erlass eines Bundes-
und ergänzender Länderintegrationsgesetze.

Vor dem Hintergrund der praktischen Diagnose-
und Prognoseprobleme sollten die diesbezüglichen
Möglichkeiten aber als sehr beschränkt angesehen
werden. Die Herbstprognosen z.B. des Sachverstän-
digenrats und der Institute in ihrer Gemeinschaftsdia-
gnose zur Zahl der Erwerbstätigen für das jeweilige
Folgejahr weisen im Zeitraum 1990 bis 1999 erhebli-
che Schätzfehler gegenüber den tatsächlichen Werten
auf. Sie belaufen sich jeweils auf durchschnittlich et-
wa 550 000 bzw. auf 172% der Erwerbstätigen insge-
samt.

„Bundesamt für Migration und Integration"

Eine längerfristig orientierte arbeitsmarktgesteuerte
Zuwanderungspolitik bedarf auf institutioneller Ebene
eines sichtbaren Wechsels von ausländerpolizeilich
orientierter „Sicherheitspolitik gegenüber Fremden"
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hin zu einer „Integrationspolitik gegenüber Zuwande-
rern als Bürger", die als anerkannte Minderheiten zu
gleichberechtigten Mitträgern der Gesellschaft wer-
den sollen. Dies spricht - entgegen den Vorschlägen
der „Süssmuth-Kommission", die sich für unter-
schiedliche „Kompetenzzentren" für befristete Ar-
beitsmarktzuwanderung" (beim Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung [BMA]) und für „Zuwan-
derungs-/Rückkehrmanagement und Integration"
(beim Bundesministerium des Innern) ausspricht -
dafür, die erforderlichen strategischen Kompetenzen
in einem „Bundesamt für Migration und Integration"
unter dem Dach des BMA zu bündeln und Organisati-
ons- und Verfahrensformen zu entwickeln, in deren
Rahmen außen-, innen-, wirtschafts-, entwicklungs-,
bildungs- und kulturpolitische Interessen angemessen
zum Tragen kommen können.

Dem BMA ist bereits heute das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) zugeordnet, dessen
Forschungskapazitäten ohne Weiteres auf migrations-
politisch relevante Ziele und Probleme hin erweitert
werden könnten. Darüber hinaus ressortiert beim
BMA das Amt der Beauftragten der Bundesregierung
für Ausländerfragen, deren Berichte über die Lage der
Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland Befun-
de (Erreichtes wie Schwierigkeiten), Entwicklungen
und künftige Handlungsmöglichkeiten bezüglich der
Integration von Ausländern in die bundesdeutsche
Gesellschaft verdeutlichen26.

Es ist diese institutionelle Verbindung von ökonomi-
schen und integrationsspezifischen Erfordernissen
jeglicher Migrationspolitik, die die Zuordnung des neu
zu bestimmenden „Bundesamtes für Migration und
Integration" beim BMA nahe legt; demgegenüber hät-
ten die ordnungsrechtlichen Aspekte bei der Zuwan-
derung zurückzutreten - ungeachtet der zu bewah-
renden Kompetenzen des Bundesamtes für die
Anerkennung von Flüchtlingen und weiter zu ent-
wickelnder Integrationsnetze zwischen dem Bund,
den Ländern und den die Hauptlast der Integration
tragenden Kommunen sowie Verbänden, Gewerk-
schaften etc.

Vordem Hintergrund vergleichender Betrachtungen
mit den Zuwanderungskonzeptionen in den klassi-
schen Einwanderungsländern Australien, Kanada und
USA, aber auch in einzelnen Mitgliedstaaten der EU
erscheint es sinnvoll, die jeweils unterschiedlichen
Konzepte und Instrumente einer Einwanderungs-

26 Vgl. 4. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Auslän-
derfragen über die Lage der Ausländer in der Bundesrepublik
Deutschland, Berlin, Bonn, Februar 2000.

Steuerung in einen historisch gewachsenen nationa-
len Kontext zu stellen, um daraus Anhaltspunkte für
eigene Steuerungsintentionen und -formen abzulei-
ten. Für Deutschland, das im Zentrum Europas liegt
und dessen fremden-, nicht bürgerrechtlich orientierte
Gesetzgebung bislang keine Einwanderungssteue-
rungs-, sondern eine eher ausländerpolizeilich moti-
vierte Einwanderungsbegrenzungspolitik widerspie-
gelt, ist mit Blick auf Kontingentierung und Steuerung
eine entsprechende Gesetzgebung erforderlich. Dabei
ist namentlich dem Zusammenhang von Einwande-
rung und Integration Rechnung zu tragen.

Alternativen zur Zuwanderung stärker beachten

An der Kontingentierung und an der kriterienbasier-
ten Steuerung der Zuwanderung führt gerade auch
mit Blick auf die Osterweiterung der EU kein Weg vor-
bei. Die gegenwärtige „Zuwanderungspolitik auf Zu-
ruf" ist also keineswegs nur wegen dieser Erweite-
rung, durch ein den mehr oder weniger deutlich
absehbaren Arbeitsmarkterfordernissen entsprechen-
des Konzept zu ersetzen. Die bekannt gewordenen
Vorschläge, auch der vorläufige Entwurf der „Süs-
smuth-Kommission", vernachlässigen sowohl die mit-
tel- bis langfristigen „Zuwanderungsbedarfe" als auch
die spätestens mit dem Wirksamwerden des EU-Bei-
tritts der MOE-Länder praktisch wegfallenden Steue-
rungsmöglichkeiten. Die Vorstellung von Kontingen-
ten von nur 20000 Zuwanderern p.a. wird kaum über
das Wahljahr 2002 hinaus Bestand haben. Zu wenig
Beachtung haben bisläng mögliche Alternativen zur
Zuwanderung und die Optionen bei ihrer Gestaltung
erfahren. Präzisierungsbedarf besteht schließlich bei
der Ausgestaltung der Kriterien im Einzelnen.

Ungeachtet aller Zuwanderungserfordernisse sind
allerdings die Bemühungen um die Arbeitsmarktinte-
gration der Arbeitslosen zu intensivieren. Das Poten-
zial ist erheblich und könnte mindestens rechnerisch
die demographisch bedingten Defizite bis 2010 deut-
lich vermindern und vor allem auch den Staatshaus-
halt entlasten. Gleichzeitig sollte allerdings auch die
bisherige Politik der permanenten Verkürzung der
Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit überdacht
werden - übrigens auch mit Blick auf die Einkom-
mensentwicklung. Die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit - wie sie jetzt wieder als „Alternative" zur Zu-
wanderung ins Spiel gebracht wird - bedeutet indes
angesichts der bisherigen Politik und Praxis wohl die
schwierigste Herausforderung. Sie führt indes der Ge-
sellschaft - ebenso wie mehr Sparen und Investieren
zur Erhöhung der Produktivität - den Preis für die de-
mographischen Verluste deutlich vor Augen.
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